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Weimarer Reichsverfassung, Artikel 148

"In allen Schulen ist sittliche Bildung, staatsbürgerliche Gesinnung,

persönliche und berufliche Tüchtigkeit im Geiste des deutschen

Volkstums und der Volkerversöhnung zu erstreben.

Beim Unterricht in öffentlichen Schulen ist Bedacht zu nehmen, daß die

Empfindungen Andersdenkender nicht verletzt werden.

Staatsbürgerkunde und Arbeitsunterricht sind Lehrfächer der Schulen.

Jeder Schüler erhält bei Beendigung der Schulpflicht einen Abdruck der

Verfassung.

Das Volksbildungswesen, einschließlich der Volkshochschulen, soll von

Reich, Ländern und Gemeinden gefördert werden."
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